
 
 

  

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 
1.  Allgemeines    
 
Für alle unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen. Der Besteller erklärt sich durch Erteilung eines Auf-
trages mit diesen in vollem Umfange einverstanden. Abweichende Bedingungen 
sind nur gültig, wenn sie besonders vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wer-
den. Durch Abänderung einzelner Bedingungen werden die übrigen nicht berührt. 

Die Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen 
nicht ausdrücklich widersprechen.  

Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung dürfen Rechte und Pflichten aus dem 
Kaufvertrag auf andere nicht übertragen werden. 
Bis zu einer gegenteiligen Vereinbarung gelten diese Bedingungen für den gesam-
ten gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsverkehr, auch soweit bei einer einzel-
nen Auftragserteilung im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung auf  
diese Bedingungen nicht besonders Bezug genommen wird. 
 
2. Angebote 
 
Angebote sind stets, falls nicht besonders verabredet, freibleibend. 
 
3. Aufträge 
 
Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden 
sind. Erfolgt ohne Bestätigung unverzüglich die Lieferung, so gilt die Rechnung 
gleichzeitig als Auftragsbestätigung. 
 
4. Preise 
 
Alle Preise gelten bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sowie 
ins Ausland ab Werk Büttelborn, ausschließlich handelsüblicher Verpackung. Zu 
den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 
Falls zwischen Vertragsschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Liefe-
ranten oder sonstige auf unseren Produkten liegende Kosten steigen, sind wir be-
rechtigt, die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen.  

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei 
denn die Gegenforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.  

Unser Mindestbestellwert ist 125,-€ 
 
5.Lieferung 
 
Vereinbarungen über eine verbindliche Liefer- oder Montagezeit (Leistungszeit) 
müssen schriftlich erfolgen. Unsere rechtzeitige Leistung setzt voraus, dass alle 
kaufmännischen und technischen Fragen zwischen dem Kunden und uns geklärt 
sind und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie etwa Beibringung er-
forderlicher behördlicher Genehmigungen oder Anzahlung, erfüllt hat. 

Unsere Lieferzeit ist eingehalten, wenn unser Produkt bis zum Ablauf dieser Zeit 
das Werk verlassen hat oder wir Versandbereitschaft angezeigt haben. Soweit eine 
Abnahme zu erfolgen hat, ist der Abnahmetermin maßgebend; das gilt nicht bei be-
rechtigter Abnahmeverweigerung. 

Können wir nicht pünktlich leisten, informieren wir den Kunden umgehend. 

Haben wir die Verzögerung nicht zu vertreten, wie zum Beispiel bei Energiemangel, 
Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt oder 
Verzögerungen unserer Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. 
Können wir auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der 
Kunde als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprü-
che des Kunden sind ausgeschlossen.  

Haben wir die Verzögerung zu vertreten, kann der Kunde nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurücktreten. Entsteht dem Kunden durch die Verzöge-
rung ein Schaden, ist er berechtigt, eine pauschale Entschädigung zu verlangen. 
Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 Prozent, insgesamt aber 
höchstens 5 Prozent des Werts desjenigen Teils der Leistung, der infolge der Ver-
spätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. 

 

6. Gefahrübergang, Versicherung 

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt unser Werk oder Auslie-
ferungslager verlasen hat. Das gilt auch dann, wenn wir weitere Leistungen, wie 
insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, übernehmen. Soweit eine Abnahme 
zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über. 

Verzögern sich oder unterbleiben der Versand oder die Abnahme infolge von Um-
ständen, die der Kunde nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr auf den Kunden 
über, sobald wir ihm Versand- oder Abnahmebereitschaft angezeigt haben. 

Wir verpflichten uns, das Produkt auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf 
dessen Kosten zu versichern. 

 

7.Gewährleistung 
 
Der Kunde hat das Produkt unverzüglich nach Eingang zu untersuchen. Erkennba-
re Mängel sind uns innerhalb einer Woche nach Eingang des Produkts oder – wenn 
sich der Mangel erst später zeigt – innerhalb einer Woche ab Entdeckung schriftlich 
anzuzeigen. Geschieht dies nicht, gilt das Produkt als genehmigt. 
 
Ist ein Mangel gegeben ist der Verkäufer/Hersteller im Rahmen der Nacherfüllung 
in keinem Fall zur Neulieferung bzw. –herstellung verpflichtet. Schlägt die Nach-
besserung fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu mindern oder vom Vertrag 
zurück zu treten. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst nach dem zweiten 
erfolglosen Versuch gegeben.  
Der Kunde muss uns umgehend ausreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung ge-
ben; andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen be-
freit. Nur in dringenden Fällen, etwa zur Wahrung der Betriebssicherheit oder zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, darf der Kunde den Mangel selbst oder 
durch Dritte beseitigen lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen.  

Werden im Rahmen einer Nachbesserung mangelhafte durch intakte Teile ausge-
tauscht, sind die ersetzten Teile auf unser Verlangen an uns zurückzugeben; sie 
gehen in unser Eigentum über. 

Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Käufer, 
soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Lieferung an einen anderen Ort gebracht 
werden muss. 
 
Unsere Haftung ist ausgeschlossen: 
a) wenn unsere Produkte vom Kunden oder Dritten nicht sachgerecht ge-
lagert, eingebaut, in Betrieb genommen oder genutzt werden, 
b) bei natürlichem Verschleiß, 
c) bei nicht ordnungsgemäßer Wartung, 
d) bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, 
e) bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstige Arbeiten Dritter 
entstehen, die von uns nicht ausdrücklich genehmigt wurden. 
 
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit.  
 
Bei neu hergestellten Sachen und Werkleistungen einschließlich der zugehörigen 
Planungs- und Überwachungsleistungen haften wir ein Jahr ab Ablieferung oder 
Abnahme. 

Beim Verkauf gebrauchter Produkte ist unsere Haftung grundsätzlich ausgeschlos-
sen. 

Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln als nach Maßgabe der 
vorstehenden Klauseln sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Produkt selbst entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögens-
schäden des Kunden.  

 
8. Eigentumsvorbehalt 
 
Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfüllung sämtli-
cher ihm gegen den Verkäufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprü-
che. 
 
Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung (im Folgenden: Verarbeitung) erfolgt für den Käufer; der aus einer 
Verarbeitung entstehende Gegenstand wird als Neuware bezeichnet. Der Käufer 
verwahrt die Neuware für den Verkäufer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns. 
 
Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen 
steht dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich 
aus dem Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert 
der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der 
Käufer Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich die Parteien einig, dass 
der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes 
des verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeit-
punkt der Verarbeitung einräumt.  
 
Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der 
Käufer hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer 
mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger 
Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in der Höhe des Betrages, der dem 
vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. 
Der dem Verkäufer abgetretenen Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.  
 
Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der abgetretenen Forderung befugt. 
Der Käufer wird die auf die abgetretenen Forderungen geleisteten Zahlungen bis 
zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondre Zahlungsverzug, Zahlungs-
einstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründete 
Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des 
Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu wi-
derrufen.  
 



 
 

  

Außerdem kann der Verkäufer nach Androhung unter Einhaltung einer angemesse-
nen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretene Forderung verwer-
ten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber 
dem Kunden verlangen.  
 
Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer 
die zur Geltendmachung seiner Rechte gegenüber dem Kunden erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.  
 
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Käufer eine Verpfän-
dung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wie-
derkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestat-
tet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer er-
folgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser 
Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer dem Verkäufer unver-
züglich zu benachrichtigen. 
 
Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäu-
fer auch ohne Firstsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes 
bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Käufer 
ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/ 
der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich erklärt.  
 
Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Käufers Insolvenzantrag gestellt und 
nicht binnen zehn Tagen zurückgenommen wird. Kommt der Kunde dem Herausga-
beverlangen nicht nach, oder drohen Verlust oder Untergang der Vorbehaltsware, 
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen. Hierzu dürfen wir den 
Standort der Vorbehaltsware betreten. Rücknahmekosten trägt der Käufer. Zurück-
genommene Vorbehaltsware dürfen wir freihändig und bestmöglich verwerten. So-
weit der Erlös unsere gesicherte Forderung übersteigt, steht er dem Käufer zu. 
 
9. Zahlung 
 
Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fällig. Der Käufer 
kommt ohne weitere Erklärung des Verkäufers 14 Tage  nach dem Fälligkeitstag in 
Verzug.  

Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank zu verlangen. Der Nachweis eines höheren 
Schadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.  

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei 
denn die Gegenforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.  

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.  

Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen, sofern vereinbart, ab Rechnungsdatum werden 
2% Skonto vergütet. 

Skontoabzug wird nur anerkannt, soweit sämtliche der mit Skontoabzug zu beglei-
chende Forderungen vorgehenden Verbindlichkeiten abgedeckt sind. Eingehende 
Zahlungen werden, soweit mehrere Forderungen offen stehen, ohne Rücksicht auf 
die Angaben des Käufers grundsätzlich auf die älteste Forderung angerechnet. 

Die Zahlung mit Wechseln bedarf besonderer Vereinbarung. Wechsel und Schecks 
werden nur unter Vorbehalt ihrer Einlösung angenommen und gelten erst vom Zeit-
punkt der Einlösung an als Barzahlung. Diskontspesen sind nach Aufgabe in bar zu 
vergüten. 
 
10. Zeichnungen 
 
An Mustern, Zeichnungen, Entwürfen, Kostenvoranschlägen u.a. – auch in elektro-
nischer Form – behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen oh-
ne Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben 
 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Darmstadt. 
 
12. Teilunwirksamkeit 
 
Der Kauf- oder Liefervertrag sowie diese Bedingungen bleiben auch bei etwaiger 
rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbind-
lich. 
 
Fabreeka GmbH Deutschland, Büttelborn 


